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Einleitung

A. Hintergrund der Untersuchung

Im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haftung stellt sich immer wieder 
die Frage, welche Wirkung eine Tatsache sowohl im Innen- als auch im 
Außenverhältnis hat. Die §§ 422 ff. BGB sehen in diesem Zusammenhang 
die häufigsten und wichtigsten Arten von Tatsachen (Erfüllung, Erlass, 
Gläubigerverzug) vor, jedoch gibt es keine spezielle Regelung für die Wir­
kung eines Vergleichs zwischen den Parteien.

Auch die Kartellschadensersatzrichtlinie 2014/104/EU sieht eine gesamt­
schuldnerische Haftung (Art. 11 der Richtlinie) zwischen dem Kartellanten 
und dem durch das Kartell Geschädigten vor. Der europäische Gesetzgeber 
hat aber auch in Art. 19 der Richtlinie eine besondere Regelung vorgesehen, 
die die Wirkung eines Vergleichs in der gesamtschuldnerischen Haftung 
vorsieht, um den Abschluss von Vergleichen zwischen Kartellanten und 
Kartellgeschädigten zu erleichtern. Diese Vorschrift normiert, welche Wir­
kung ein Vergleich in der gesamtschuldnerischen Haftung der Kartellanten 
gegenüber dem Kartellgeschädigten, sowohl im Innen- als auch im Außen­
verhältnis hat.

Es gibt mehrere Parteien, die ein konkurrierendes Interesse an einem 
solchen Vergleich im Kartellrecht haben:

– die sich vergleichenden Kartellanten,
– die übrigen (nicht am Vergleich beteiligten) Kartellanten, also die weite­

ren Kartellbeteiligten, die nicht Partei des Vergleichs sind
– der sich vergleichende Kartellgeschädigte und
– die übrigen, sich nicht vergleichenden Geschädigten.

Eine Regelung der Wirkungen eines Vergleichs im Kartellrecht sollte die In­
teressen aller Beteiligten berücksichtigen und vorsehen, welche Wirkungen 
der Vergleich für alle oben genannten Parteien hat. Darüber hinaus hat jede 
Rechtsordnung ein Interesse daran, die Streitbeilegung durch Vergleiche zu 
fördern, weil der Vergleich eine transaktionsökonomische Form ist.

Insbesondere bei der gesamtschuldnerischen Haftung im Kartellrecht 
sind weitere Sachverhalte zu berücksichtigen. Im Kartellrecht gibt es – 
anders als im allgemeinen Zivilrecht – mehrere Geschädigte, die einen An­
spruch auf Schadensersatz haben. Zudem sind die Schädiger (Kartellanten) 
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oft zahlreich und die Haftungsanteile oft schwer zu bestimmen. Außerdem 
sind nicht alle Kartellanten gleich zu bewerten, insbesondere die Rädels­
führer des Kartells oder die Wiederholungstäter verdienen eine strengere 
Behandlung. Schließlich kommt es auch darauf an, den Geschädigten mög­
lichst vollständig zu entschädigen.

Umso mehr bedarf es einer konkreten Regelung hinsichtlich der Wir­
kung des Vergleichs im allgemeinen Schuldrecht und deren Definition, um 
die von den Parteien meist gewollte Wirkung vorzusehen. Im Kartellrecht 
gibt es bereits eine spezielle Regelung hierfür. Diese Regelung wird Gegen­
stand dieser Untersuchung sein. Sie ist zu analysieren und zu bewerten 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Kartellrechts.

Zudem soll ein Vergleich mit der Rechtsordnung der USA vorgenommen 
werden, dieser kann Inspirationen für eine Norm de lege ferenda geben.

Die vorliegende Dissertation nimmt nicht nur eine Exegese des gelten­
den Rechts und seiner dogmatischen Konturen vor. Vielmehr erweitert 
sie die Diskussion, indem sie eigene normative Lösungsansätze de lege 
ferenda präsentiert. Diese streben eine Synthese der Ziele an: Förderung 
von Vergleichsabschlüssen, differenzierte Behandlung von Kartellanten je 
nach deren Rolle und Verhalten im Kartell und die Maximierung der 
Kompensation für den Geschädigten. Dabei werden etwaige Konfliktlinien 
zwischen diesen Zielen nicht nur identifiziert, sondern auch im Sinne einer 
ausgewogenen Interessenabwägung harmonisiert.

Somit schließt diese Arbeit eine Lücke in der akademischen und prakti­
schen Diskussion über die Rolle und die Mechanismen der Vergleiche des 
Kartellschadenersatzes und liefert Grundlagen für ein zukünftiges gesetzge­
berisches Refinement.

B. Forschungsfragen

Die vorliegende Untersuchung richtet ihr Hauptaugenmerk auf die Rege­
lungen des § 33f GWB. Diese Rechtsnorm regelt die gesamtschuldnerische 
Haftung in Bezug auf Schadensersatzforderungen, die aus kartellrechtli­
chen Verstößen resultieren. Im Kontext der nationalen Rechtsordnung 
diente die Integration des § 33f GWB der Umsetzung von Art. 19 der 
Richtlinie 2014/104/EU, die sich auf Schadensersatzklagen im Rahmen kar­
tellrechtlicher Verstöße bezieht. Ein zentrales Erkenntnisinteresse dieser 
wissenschaftlichen Arbeit ist die tiefgründige Untersuchung der Wirkungen 
eines Vergleichs im Rahmen dieser spezifischen gesetzlichen Regelung. Die 
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Auswirkungen einer Vergleichsvereinbarung sind im Kartellrecht präzise in 
§ 33f GWB geregelt. Diese Vorschrift setzt Art. 19 der Kartellschadenersatz­
richtlinie um.

Nachdem eine Darstellung der theoretischen Fundamente des Kartell­
schadensersatzes sowie der einschlägigen Bestimmungen der genannten 
Richtlinie der Union vorgenommen wurden, ergeben sich weitere Frage­
stellungen, die einer vertieften juristischen Betrachtung bedürfen. Eben 
diese gewinnen insbesondere an Relevanz, da sie potenzielle Erkenntnisse 
bezüglich der Effizienz und Angemessenheit von Vergleichen im Kontext 
des Kartellschadensersatzrechts offenbaren könnten.

Vor dem Hintergrund dieser Prämissen sollen die nachstehenden For­
schungsfragen erörtert werden:

– Welche konkreten Auswirkungen hat der Abschluss eines Vergleichs ge­
mäß Art. 19 der Richtlinie 2014/104/EU auf das Innen- und Außenver­
hältnis zwischen Geschädigten und Kartellanten und welche Haftungs­
risiken erwachsen für die Kartellanten im Innenverhältnis aus solchen 
Vergleichsabschlüssen?

– Inwiefern ist es dem Gesetzgeber und den Rechtsanwendern möglich, 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den divergierenden Interessen der 
verschiedenen beteiligten Parteien herzustellen, während zugleich die 
Streitbeilegung durch Vergleichsabschlüsse gefördert wird?

– Welche Lösungsvorschläge lassen sich erarbeiten, um etwaige Zielkon­
flikte zwischen der Förderung von Vergleichsabschlüssen, der differen­
zierten Behandlung verschiedener Typen von Kartellanten und der voll­
ständigen Kompensation der Geschädigten angemessen zu adressieren?

Diese Forschungsfragen dienen als Fundament für die nachfolgende Ana­
lyse und Diskussion. Sie zielen darauf ab, nicht nur die konkreten Auswir­
kungen und Implikationen von Vergleichsabschlüssen im Kartellrecht zu 
erforschen, sondern darüber hinaus auch konstruktive Lösungsansätze zur 
Weiterentwicklung der Rechtspraxis zu erarbeiten.

C. Relevanz der Forschungsfrage

Die Kartellschadensersatzrichtlinie unterstreicht dezidiert die Vorzüge von 
Vergleichen zwischen Kartellanten und den von ihnen Geschädigten zur 
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